
 

 

Synopse Beilage zur Botschaft 15.242 
 
Schulgesetz; Änderung; 1. Beratung 
 

Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Schulgesetz    

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 401.100 
(Schulgesetz vom 17. März 
1981) (Stand 1. August 2015) 
wird wie folgt geändert: 

   

§  15a 
Spezialklassen 

    

1 Der Regierungsrat kann Ge-
meinden oder Gemeindever-
bänden die Führung von regi-
onalen Spezialklassen für Kin-
der und Jugendliche mit dis-
ziplinarischen oder sozialen 
Auffälligkeiten gestatten. 

    

2 Die Zuteilung in eine Spezi-
alklasse ist eine vorüberge-
hende Massnahme für Schüle-
rinnen und Schüler, welche die 
Regelklasse kurzfristig nicht zu 
tragen vermag. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2bis Die Trägergemeinden er-
heben von den Aufenthalts-
gemeinden der Schülerinnen 
und Schüler ein Schulgeld, 
das sich aus den Vollkosten 
berechnet. Der Kanton trägt 
ein allfälliges Defizit und erhält 
einen allfälligen Überschuss.  

   

3 Der Regierungsrat regelt die 
Aufnahme, Schulung und 
Wiedereingliederung von 
Schülerinnen und Schülern in 
regionalen Spezialklassen 
durch Verordnung. 

    

§  16 
Lehrmittel 

    

1 Die Gemeinden stellen den 
Schülern die Lehrmittel und 
das Schulmaterial unentgelt-
lich zur Verfügung. 

1 Die Gemeinden stellen den 
Schülerinnen und Schülern die 
Lehrmittel und das Schulmate-
rial unentgeltlich zur Verfü-
gung. 

   

2 Sie stellen Musikinstrumente 
leihweise oder als Übungsge-
legenheit zur Verfügung. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2bis Der Kanton kann die Ge-
meinden durch geeignete 
Massnahmen bei der Beschaf-
fung von Lehrmitteln und Lern-
medien unterstützen. Zu die-
sem Zweck kann er sich ins-
besondere an einem Verlag 
beteiligen oder selber einen 
Verlag führen. Der Regie-
rungsrat ist im Rahmen der 
bewilligten Mittel zuständig für 
die Vornahme der dazu erfor-
derlichen Rechtsgeschäfte. 

   

3 Der Regierungsrat legt die 
obligatorischen Lehrmittel fest. 

    

 §  16a 
Bibliothek 

   

 1 Die Gemeinden gewährleis-
ten den Schülerinnen und 
Schülern den unentgeltlichen 
Zugang zu einer Bibliothek. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  58b 
Instrumentalunterricht, Therapien und 
Schuldienste 

§  58b 
Instrumentalunterricht, Therapien Zugang 
zu Angeboten und Schuldienste
Dienstleistungen; Vorsorgeuntersuchungen 

   

1 Schulpflichtige Kinder, die 
ihren Wohnsitz im Kanton 
Aargau haben und eine Privat-
schule besuchen oder privat 
geschult werden, haben zu 
den gleichen Bedingungen 
Zugang zum Instrumentalun-
terricht sowie zu den Thera-
pien und Schuldiensten wie 
die Kinder an den öffentlichen 
Schulen. 

1 Schulpflichtige Kinder, die 
ihren Wohnsitz Aufenthalt im 
Kanton Aargau haben und ei-
ne Privatschule besuchen oder 
privat geschult werden, haben 
zu den gleichen Bedingungen 
Zugang zum Instrumentalun-
terricht sowie zu den Thera-
pien und Schuldiensten wie 
die Kinder an den öffentlichen 
Schulen. Zugang zu folgenden 
Angeboten und Dienstleistun-
gen: 

   

 a) lehrplanmässiger Instrumen-
talunterricht (§ 13 Abs. 1), 

   

 b) Bibliothek (§ 16a),    

 c) pädagogisch-therapeutische 
Massnahmen (§ 29 Abs. 2), 

   

 d) Schulpsychologischer Dienst 
(§ 60a), 

   

 e) Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung (§ 61 Abs. 2), 

   

 f) zahnärztliche Kontrollunter-
suchungen (§ 63 Abs. 2). 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Sie sind verpflichtet, sich 
den obligatorischen Vorsorge-
untersuchungen gemäss § 62 
Abs. 3 zu unterziehen. 

   

§  59 
Organisation 

§  59 Aufgehoben.    

1 Der Grosse Rat ordnet die 
Schuldienste und regelt durch 
Dekret ihren Umfang und Be-
trieb, einschliesslich der Ver-
pflichtungen der Eltern und der 
Schulträger. 

    

§  60 
Jugendpsychiatrischer Dienst 

§  60 
Jugendpsychiatrischer DienstKinder- und 
jugendpsychiatrische Dienstleistungen 

   

1 Der Kanton sorgt für die Be-
reitstellung eines Jugendpsy-
chiatrischen Dienstes. 

1 Der Kanton sorgt für die Be-
reitstellung eines Jugendpsy-
chiatrischen Dienstes von psy-
chiatrischen Dienstleistungen 
zu Gunsten der öffentlichen 
und privaten Schulen bis und 
mit Sekundarstufe I. Dazu ge-
hören insbesondere die Bera-
tung in kinder- und jugendpsy-
chiatrischen Fragen sowie die 
psychiatrische Mitbeurteilung 
bei Abklärungen durch den 
Schulpsychologischen Dienst. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Der Regierungsrat kann mit 
öffentlichen und privaten An-
bietern von kinder- und ju-
gendpsychiatrischen Dienst-
leistungen Leistungsvereinba-
rungen abschliessen. 

   

 3 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zum Dienstleis-
tungsangebot und zu den Mo-
dalitäten der Leistungsverein-
barungen durch Verordnung. 

   

§  60a 
Schulpsychologische Dienste 

§  60a 
Schulpsychologische Dienste
Schulpsychologischer Dienst 

   

1 Der Kanton sorgt für ein ge-
nügendes Angebot an Schul-
psychologischen Diensten. 

1 Der Kanton sorgt für Schul-
psychologische Dienst ist ein 
genügendes Angebot an 
Schulpsychologischen Diens-
ten kantonaler Dienst mit regi-
onalen Standorten. 

   

2 Er kann die Führung der 
Dienste mittels Leistungsver-
einbarungen öffentlichen oder 
privaten Körperschaften über-
tragen. 

2 Er ist tätig für Kinder und Ju-
gendliche ab dem Kindergar-
ten bis Ende der Sekundarstu-
fe I. Er kann die Führung auch 
von den Bezugspersonen der 
Dienste mittels Leistungsver-
einbarungen öffentlichen oder 
privaten Körperschaften über-
tragen Kinder und Jugendli-
chen, von Schulen und von 
Behörden beansprucht wer-
den. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Der Regierungsrat legt die 
Leistungsvereinbarungsperio-
den, das Kontrollverfahren und 
die Finanzierungsgrundsätze 
fest. 

3 Der Regierungsrat legt die 
Leistungsvereinbarungsperio-
den, das Kontrollverfahren und 
die Finanzierungsgrundsätze 
fest.Er hat insbesondere fol-
gende Aufgaben: 

   

 a) Beurteilung, Beratung und 
Begleitung bei Lern- und 
Leistungsbesonderheiten 
sowie bei psychischen oder 
psychosozialen Schwierig-
keiten, die sich im schuli-
schen Umfeld zeigen oder 
sich darauf auswirken, 

   

 b) Beurteilung und Ermittlung 
des Bildungs- und Förderbe-
darfs bei bestimmten Lauf-
bahnentscheiden, 

   

 c) Beratung und Unterstützung 
der Schulen, Bezugsperso-
nen und Behörden insbe-
sondere in Konflikt- und Kri-
sensituationen und in Notfäl-
len, 

   

 d) Öffentlichkeitsarbeit zu lern- 
und entwicklungspsychologi-
schen Fragestellungen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 4 Die Leistungen des Schul-
psychologischen Dienstes sind 
grundsätzlich unentgeltlich. 
Der Regierungsrat bestimmt 
die Ausnahmen durch Verord-
nung. 

   

 5 Die Inanspruchnahme des 
Schulpsychologischen Diens-
tes ist freiwillig. Vorbehalten 
sind die im Rahmen des zivil-
rechtlichen Kindesschutzes 
oder gestützt auf andere spe-
zialgesetzliche Bestimmungen 
angeordneten Beratungen und 
Abklärungen. Der Regierungs-
rat kann bei bestimmten Lauf-
bahnentscheiden durch Ver-
ordnung eine obligatorische 
Abklärung vorsehen. 

   

 6 Die Mitarbeitenden sind zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. 
Die Schweigepflicht wird durch 
Einwilligung der dazu berech-
tigten Person oder mit schriftli-
cher Ermächtigung durch die 
zuständige Behörde aufgeho-
ben. Vorbehalten sind gesetz-
liche Melde- und Mitwirkungs-
rechte und -pflichten sowie 
Absatz 7. 

   



- 9 - 
 
 

 

Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 7 In Fällen von häuslicher Ge-
walt kann der Schulpsycholo-
gische Dienst die Anlaufstelle 
gegen häusliche Gewalt infor-
mieren und ihr gegenüber 
auch ohne Einwilligung der 
berechtigten Person Akten 
offen legen. 

   

 8 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten zu den Zielgruppen, zu 
den einzelnen Aufgaben be-
ziehungsweise zum Leistungs-
angebot und legt die regiona-
len Standorte fest. 

   



- 10 - 
 
 

 

Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  61 
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 

§  61 
Berufs-, Studien- Beratungsangebote für 
Ausbildung und LaufbahnberatungBeruf 

   

1 Der Kanton sorgt für ein ge-
nügendes Angebot an Berufs-, 
Studien- und Laufbahnbera-
tungsdiensten für alle Jugend-
lichen ab dem 8. Schuljahr, für 
Erwachsene vor, während und 
nach einer Ausbildung sowie 
für die familiären und schuli-
schen Bezugspersonen dieser 
Anspruchsgruppen. 

1 Der Kanton sorgt für ein ge-
nügendes Angebot an Berufs-, 
Studien- und Laufbahnbera-
tungsdiensten bedarfsgerechte 
Beratungsangebote für alle 
Jugendlichen ab dem 8. Schul-
jahr, für Erwachsene vor, wäh-
rend und nach einer Ausbil-
dung sowie für die familiären 
und schulischen Bezugsper-
sonen dieser Anspruchsgrup-
pen.Beruf. Dazu gehören 

   

 a) Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung, 

   

 b) schul- und jugendpsycholo-
gische Beratung an der Se-
kundarstufe II, 

   

 c) Lehrpersonenberatung.    
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Er kann die Führung der 
Dienste mittels Leistungsver-
einbarungen öffentlichen oder 
privaten Körperschaften über-
tragen. 

2 Er kann die Führung der 
Dienste mittels Leistungsver-
einbarungen öffentlichen oder 
privaten Körperschaften über-
tragen. Die Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung 

   

 a) unterstützt und berät Ju-
gendliche in der Regel ab 
der 2. Klasse der Oberstufe, 
Erwachsene und beteiligte 
Bezugspersonen in Fragen 
der Bildungs-, Berufs- und 
Studienwahl, Weiterbildung, 
Neuorientierung, Laufbahn-
gestaltung und Anrechnung 
von Bildungsleistungen, 

   

 b) informiert umfassend über 
das Bildungsangebot in 
sämtlichen Bildungsberei-
chen und sorgt für die Be-
reitstellung von Informati-
onsmitteln, 

   

 c) arbeitet mit den Bildungsin-
stitutionen aller Stufen, den 
Betrieben und den Organisa-
tionen der Arbeitswelt zu-
sammen, 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 d) stimmt das Leistungsange-
bot mit den Massnahmen der 
Arbeitsmarktbehörden und 
anderer Institutionen im Be-
reich der beruflichen Integra-
tion ab. 

   

3 Der Regierungsrat legt die 
Leistungsvereinbarungsperio-
den, das Kontrollverfahren und 
die Finanzierungsgrundsätze 
fest. 

3 Der Regierungsrat legt die 
Leistungsvereinbarungsperio-
den, das Kontrollverfahren und 
die Finanzierungsgrundsätze 
fest. Die schul- und jugend-
psychologische Beratung an 
der Sekundarstufe II beinhaltet 
insbesondere folgende Aufga-
ben: 

   

 a) Beurteilung, Beratung und 
Begleitung bei Lern- und 
Leistungsbesonderheiten 
sowie bei psychischen oder 
psychosozialen Schwierig-
keiten, die sich im schuli-
schen oder beruflichen Um-
feld zeigen oder sich darauf 
auswirken, 

   

 b) Beratung und Unterstützung 
der Schulen, Lehrbetriebe, 
Bezugspersonen und Behör-
den insbesondere in Konflikt- 
und Krisensituationen und in 
Notfällen, 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 c) Öffentlichkeitsarbeit zu lern- 
und entwicklungspsychologi-
schen Fragestellungen. 

   

 4 Die Lehrpersonenberatung 
unterstützt Lehrpersonen und 
Schulleitende bei der Präven-
tion und der Bewältigung von 
Schwierigkeiten, die im Berufs-
feld auftreten oder sich darauf 
auswirken, durch 

   

 a) fach- und unterrichtsbezo-
gene Beratung, 

   

 b) personenbezogene Bera-
tung und Begleitung, 

   

 c) Beratung in Konflikt- und 
Krisensituationen. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 5 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten zu den Zielgruppen 
und zu den einzelnen Aufga-
ben beziehungsweise zum 
Leistungsangebot. Er kann die 
Standorte der Beratungsstel-
len festlegen. Weiter be-
stimmt er diejenigen Leistun-
gen, die im Sinne eines 
Grundangebots unentgeltlich 
sind. Er kann den Bezug von 
Leistungen des Grundange-
bots begrenzen und für dar-
über hinausgehende Bezüge 
eine Kostenpflicht einführen. 
Leistungen, die nicht zum 
Grundangebot gehören, sind 
zu die Vollkosten deckenden 
Preisen anzubieten. 

   

 6 Der Regierungsrat kann die 
Führung der Beratungsange-
bote durch Leistungsvereinba-
rungen öffentlichen und priva-
ten Anbietern übertragen. Die 
Form und Periodizität der Leis-
tungsvereinbarungen, das 
Kontrollverfahren und die Fi-
nanzierungsgrundsätze wer-
den durch Verordnung gere-
gelt. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 7 Bezüglich Verschwiegenheit 
der Mitarbeitenden und Vor-
gehen in Fällen von häuslicher 
Gewalt gilt § 60a Abs. 6 und 7. 

   

§  61a 
Schulsozialarbeit 

    

1 Die Schulträger können eine 
Schulsozialarbeiterin oder ei-
nen Schulsozialarbeiter bestel-
len. 

    

2 Der Regierungsrat regelt die 
fachliche Unterstützung der 
Schulsozialarbeiterinnen und 
Schulsozialarbeiter sowie der 
Schulträger. 

2 Der Regierungsrat regelt
Kanton kann die fachliche Un-
terstützung der Zusammenar-
beit zwischen den Schulsozi-
alarbeiterinnen und Schulsozi-
alarbeiter -arbeitern sowie der 
Schulträger den Schulen un-
terstützen. Der Regierungsrat 
regelt die Einzelheiten durch 
Verordnung. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  62 
Schularzt 

§  62 
SchularztSchulärztlicher Dienst und Vorsor-
geuntersuchungen 

   

1 Für jede öffentliche und pri-
vate Schule ist ein Schularzt 
zu bestellen, der die Gesund-
heitserziehung fördert, die ge-
sundheitlichen Verhältnisse in 
der Schule überwacht und für 
vorbeugende Massnahmen 
sorgt. 

1 Für jede Jede öffentliche und 
private Schule ist ein Schularzt 
zu bestellen, verfügt über ei-
nen schulärztlichen Dienst. 
Hauptaufgaben der die Ge-
sundheitserziehung fördert, die 
gesundheitlichen Verhältnisse 
in Schulärztin oder des Schul-
arztes sind die Beratung der 
Schule überwacht zu Gesund-
heitsthemen, zur Prävention 
und für vorbeugende zur Ge-
sundheitsförderung sowie die 
Durchführung von epidemiolo-
gischen Massnahmen sorgt. 
Der Regierungsrat kann zu-
sätzliche Aufgaben durch Ver-
ordnung festlegen. 

   

 2 Für den schulärztlichen 
Dienst sind die Schulträger 
kostenpflichtig. Der Regie-
rungsrat regelt die Einsetzung 
und Entschädigung der Schul-
ärztinnen und -ärzte durch 
Verordnung. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Zu Beginn und zum Ende der 
obligatorischen Schulzeit fin-
det bei allen Kindern und Ju-
gendlichen mit Aufenthalt im 
Kanton eine obligatorische 
Vorsorgeuntersuchung statt. 
Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten durch Verord-
nung. 

   

 4 Für die Vorsorgeuntersu-
chungen, die nicht als kassen-
pflichtige Leistungen in der 
obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung abgerechnet 
werden können, sind die Auf-
enthaltsgemeinden bezie-
hungsweise bei Kindern und 
Jugendlichen in stationären 
Einrichtungen die Wohnsitz-
gemeinden kostenpflichtig. 

   

 5 Die Entschädigung für die 
privatärztlichen Untersuchun-
gen erfolgt nach einem zwi-
schen dem Regierungsrat und 
der Aargauischen Ärztegesell-
schaft vertraglich vereinbarten 
Tarif.  
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  63 
Schulzahnpflege 

    

1 Die Schulzahnpflege be-
zweckt die Erhaltung gesunder 
Zähne, wobei den vorbeugen-
den Massnahmen besondere 
Bedeutung zukommt. 

1 Die Schulzahnpflege be-
zweckt die Erhaltung gesunder 
Zähne, wobei den vorbeugen-
den Massnahmen besondere 
Bedeutung zukommt umfasst 
zahnärztliche Kontrolluntersu-
chungen und Schulzahnpro-
phylaxe. 

   

2 Die Schulgemeinden sind 
verpflichtet, die Schulzahn-
pflege durchzuführen. 

2 Die Schulgemeinden sind 
verpflichtet, Alle Kinder und 
Jugendlichen mit Aufenthalt im 
Kanton haben während der 
obligatorischen Schulzeit An-
spruch auf eine unentgeltliche 
Kontrolluntersuchung pro 
Schuljahr bei einer Zahnärztin 
oder einem Zahnarzt. Der Re-
gierungsrat regelt die Schul-
zahnpflege durchzuführen 
Einzelheiten durch Verord-
nung. 

   

 3 Für die Kontrolluntersuchun-
gen sind die Aufenthaltsge-
meinden beziehungsweise bei 
Kindern und Jugendlichen in 
stationären Einrichtungen die 
Wohnsitzgemeinden kosten-
pflichtig. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 4 Die Entschädigung der 
Zahnärztinnen und Zahnärzte 
erfolgt nach einem zwischen 
dem Regierungsrat und der 
Sektion Aargau der Schweize-
rischen Zahnärzte-Gesell-
schaft SSO vereinbarten Tarif.  

   

 5 Die Schulzahnprophylaxe 
wird im Kindergarten und in 
der Primarschule regelmässig 
von einer Fachperson für 
Schulzahnprophylaxe durch-
geführt. Der Regierungsrat 
regelt die Einzelheiten durch 
Verordnung. 

   

 6 Die Schulträger sind ver-
pflichtet, die Schulzahnprophy-
laxe durchzuführen. Sie sind 
für die Anstellung und Entlöh-
nung der Fachpersonen für 
Schulzahnprophylaxe zustän-
dig. 

   

§  64 
Lehrmittel 

§  64 Aufgehoben.    

1 Zur Beschaffung der Lehr- 
und Lernmittel unterhält der 
Kanton einen Lehrmittelverlag 
und ein didaktisches Zentrum. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  65 
Mediotheken 

§  65 Aufgehoben.    

1 Jede Standortgemeinde un-
terhält für ihre Schule eine 
Mediothek. 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 II.    

 Der Erlass SAR 422.200 (Ge-
setz über die Berufs- und Wei-
terbildung [GBW] vom 6. März 
2007) (Stand 1. August 2013) 
wird wie folgt geändert: 

   

§  42 
Kantonales Angebot 

    

1 Neben der Wahrnehmung 
der im Schulgesetz vom 
17. März 19811) festgehalte-
nen Aufgaben können die Be-
ratungsdienste für Ausbildung 
und Beruf Interessierte bei der 
Erstellung von individuellen 
Qualifikationsnachweisen un-
terstützen. Diese Unterstüt-
zung ist eine Zusatzleistung im 
Sinne von § 1 Abs. 2 des 
Dekrets über die Schuldienste 
vom 29. April 19862). 

1 Neben der Wahrnehmung 
der im Schulgesetz vom 
17. März 1981 Die Berufs-, 
Studien- festgehaltenen Auf-
gaben können die Beratungs-
dienste für Ausbildung und 
Beruf Interessierte bei der Er-
stellung von individuellen Qua-
lifikationsnachweisen unter-
stützen. Diese Unterstützung 
Laufbahnberatung ist eine Zu-
satzleistung im Sinne von in 
§ 1 Abs. 2 § 61 des Dekrets 
über die Schuldienste Schul-
gesetzes vom 29. April 1986
17. März 19813) geregelt. 

   

                                                   
1) SAR 401.100 
2) SAR 405.110 
3) SAR 401.100 
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Geltendes Recht 
Entwurf des Regierungs-
rats vom 11. November 
2015 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Zusätzlich zu den dort fest-
gehaltenen Aufgaben kann sie 
Interessierte bei der Erstellung 
von individuellen Qualifikati-
onsnachweisen unterstützen. 
Diese Dienstleistung ist kos-
tenpflichtig. 

   

 III.    

 Keine Fremdaufhebungen.    

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderungen unter 
Ziff. I. und II. 

   

 Aarau,    

 Präsident des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 


